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Ertragsteuerliche Folgen der vorübergehenden Nutzung von Wirtschaftsgütern ei-

nes BgA zur Flüchtlingsunterbringung,  
hier: Billigkeitsregelung Körperschaftsteuer 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MFW) hat uns mit beigefügtem Schreiben 
darüber informiert, dass nach bundeseinheitlich abgestimmter Auffassung der Finanz-

verwaltung bei der zeitweisen unentgeltlichen Nutzung von Sport- oder Mehrzweckhallen 
zur Unterbringung von Flüchtlingen vom ununterbrochenen Fortbestand eines bisher vor-

liegenden BgA ausgegangen werden kann. Damit werden die ertragsteuerlichen Folgen 
eines Übergangs in den Hoheitsbereich einer jPöR vermieden. Für die Dauer der Nut-
zung zur Unterbringung ist das Einkommen des BgA aber mit Null anzusetzen.  

 
Die mit der zeitweisen unentgeltlichen Nutzung von Sport- oder Mehrzweckhallen zur 

Unterbringung von Flüchtlingen verbundenen umsatzsteuerlichen Fragestellungen sollen 
noch auf Bundesebene gesondert erörtert werden.  
 

Die in dem Schreiben des MFW genannten BMF-Schreiben vom 22.09.2015 und vom 
20.11.2014 fügen wir zur Information ebenfalls bei.  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

gez. Dr. Stefanie Hinz 
 
 
Anlagen 
 






















